
wir müssen durch!
Achtung:

Falschparkende behindern 

Rettungskräfte, ÖPNV und die Arbeit der Müllabfuhr

www.stadtentsorgung-rostock.de/verparkung

Feuerwehrzufahrten & Wende-anlagen nicht zuparken 
Behälterstellplätze und deren Zuwege freihalten

Park- & Halteverbote 
einhalten

   sauberes
Rostock 



wir müssen durch!
Achtung:

Falsch parkende Fahrzeuge 
behindern die Abfallentsorgung, 
den ÖPNV, die Feuerwehr sowie 
den Rettungsdienst!

Hinweise für eine reibungslose Entleerung

Mindestbreite der Fahrbahn (ohne Begegnungsverkehr)
Straßen müssen grundsätzlich eine Mindestbreite von 3,55 m aufweisen, damit Müll- 
fahrzeuge, Busse und Rettungsfahrzeuge sicher passieren können. Dieses Maß ergibt sich aus der 
zulässigen Fahrzeugbreite (2,55 m) und einem seitlichen Sicherheitsabstand von jeweils 0,5 m. Wird 
diese Breite durch parkende Fahrzeuge unterschritten, können größere Fahrzeuge nicht mehr durch-
fahren. Deshalb gilt: Auch wenn Fahrzeuge am Straßenrand parken, muss ausreichend Fahrbahn-
breite frei bleiben.

Halteverbot an Engstellen – auch ohne Schild
Die Straßenverkehrsordnung untersagt das Halten an engen und unübersichtlichen  
Straßenstellen. Bitte beachten Sie: Für diese gesetzlich geregelten Halteverbotszonen  
werden häufig keine zusätzlichen Verkehrszeichen aufgestellt.

Scharfe Kurven und Wendeanlagen
In Bereichen scharfer Kurven sowie in Wendehämmern besteht Halteverbot. Müllfahr- 
zeuge benötigen beim Ausscheren deutlich mehr Platz – blockierte Kurven und Wendeanlagen  
machen ein gefahrloses Durchfahren unmöglich.

Behälterstellplätze und deren Zuwege freihalten
Abfallbehälter müssen gut erreichbar sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Standplätze sowie deren  
Zuwege nicht zugeparkt werden.

Anliegerpflichten beachten
Engstellen entstehen nicht nur durch Fahrzeuge, sondern auch durch hineinragen-
de Äste/Zweige oder durch Schnee auf der Fahrbahn. Denken Sie daher bitte an einen  
ordnungsgemäßen Baum- und Heckenschnitt sowie an den Winterdienst.

www.stadtentsorgung-rostock.de/verparkung


